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STADT SPAICHINGEN 12.07.1995
Kreis Tuttlingen

Bebauungsplan  Hinterer Grund IIT” in Spaichingen

In Erganzung der zeichnerischen F estsetzungen des Bebauungsplanes vom
112.07.1995 im MaBstab 1:500 werden folgende

Textliche Festsetzung - Bebauungsvorschrifien
festgelegt

A Rechtsg@ndlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBL1.1. S. 2253)
gtiltig ab 01.07.1987 A

2. Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom
28.11.1983 (GBL L S. 770), zuletzt gedindert durch Gesetz
vom 17.12.1990 (GBL. 1990, Seite 426).

3. Baunutzungsverordnung vom 23. Januar 1990 (BGBL. S. 132).

B. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Aufgrund des § 9 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 08.12.1986
(BGBLI. S. 2253) in Verbindung mit den §§ 1 - 23 der Baunutzungs-
verordnung in der F. assung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBL

L S. 132) werden folgende bauplanungsrechtliche F estsetzungen getroffen:

1.  Art der baulichen Nutzung

1.1 Im Plangebiet ist Allgemeines Wohngebiet WA nach § 4 BauNVO
vorgeschrieben,

1.2 Ausnahmen nach § 4 (3) Abs. 1 +2 BauNVO kann die Baurechts-
behorde mit Zustimmung der Gemeinde im Einzelfal] zulassen.

2. Ma8 der baulichen Nutzung
2.1 Firr die Zghl der Volleeschosse gilt der Planeinschrieb.

2.2 Die iiberbaubaren Grundstiicksflichen sind durch Festsetzungen
von Baugrenzen ausgewiesen,

2.3 Die im Plan eingeschriebenen Grund- und GeschoBflichenzahlen
sind Hochstwerte.

2.4 Die hischstzulissige Zahl von Wohnungen wird auf max. 3 WE
je Gebiude festgelegt (§9 Abs 1 Nr. 6 BauGB)



3. Bauweise

3.1 Esist offene Bauweise nach § 22 (2) Bau NVO vorgeschrieben.

3.2 Die einzuhaltenden Hauptfirstrichtungen bzw. Gebz’iudestellungen
sind im Plan eingeschrieben.

3.3 Freistehende Garagen sind entsprechend den Festsetzungen'im
Bebauungsplan anzuordnen, Aneinander gebaute Grenzgaragen
sind mit einheitlichen Dachdeckungen und gegen den Strafen-
raum mit gleicher Dachneigung auszufishren.

Garagen konnen auch als Einbay im, oder als Anbay am Haupt- -
baukorper errichtet werden. Diese Garagenanbauten diirfen die
die Baugrenzen iiberschreiten.

Sind Garagenstandorte als Einbay im, oder als Anbau am Haupt-
gebdude durch Planeinschrieb definiert, sind Garagen nur dost zu-
ldssig.

Bei Garagenanbauten sind diese mit der Dachneigung des Haupt-
baukérpers zu versehen,

Flachdachgaragen sind zu begriinen.

4, Nebenanlagen

4.1 Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO (Verteilerkisten fur
Starkstrom, Post, Fernsehen usw.) sind nur an den im Plan
vorgeschlagenen Standorten zulassig.

4.2 Pergolen sind auch auBerhalb von Baugrenzen zulissig. Es sind
folgende Hochstwerte ‘einzuhalten:

Grundflichen 20 m2, Gesamthéhe 2,80 m, Deckung waagrechte
Holzbalken oder Metalikonstruktion, Abdeckung nur mit trans-
parentem Material.

Eine Pergolaseite darf auf % der Pergolahéhe mit einer Wand-
scheibe geschlossen,{werden.

4.3 Geréte und Geschirrhiitten. Zusatzlich zu einer Pergola ist je Bau-
grundstiick eine Nebenanlage mit Ausnahme von Kleintierstillen
gemiB § 14 Abs. 1 Bau NVO allgemein und auch auBerhalb der
liberbaubaren Grundstiicksfliche zulissig. Nicht zulissig sind Neben-
anlagen im Vorgartenbereich.




Als Vorgarten gilt derjenige Teil des Grundstiicks zwischen dem
Gebaude und 6ffentlichen StraBen, Wegen und Plitzen. Die Neben-
antagen diirfen einen umbauten Raum vom max. 30 m? aufweisen
und mitssen einen annghernd quadratischen Grundsip haben.

Die Nebenanlagen sind mit Satteldach auszuflihren; das Dach

ist in Material und Farbe wie das Hauptgebéude einzudecken (Gewschs-
hauser ausgenommen). Die Firsthohe darf max. 3,00 m, die Traufhohe
soll ca. 2,00 m betragen. Diese Vorgaben gelten auch fiir genehmigungs-
freie Nebenanlagen (bis 20 m?umbauten Raumes)

Hinweis: :
Mit Nebenanlagen ist grundsatzlich ein Grenzabstand vom 2,50 m

einzuhalten. Bei der Ermittlung des umbauten Raumes sind offene
Uberdachungen im Anschluf an geschiossene Gebaude mitzurechnen.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Aufgrund von § 9 Abs. 4 Bau GB in der Fassung vom 08.12,1986
(BGBL. I §. 2253), in Verbindung mit § 73 Abs. 6 LBO in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28.11.1983 werden folgende
ortliche Bauvorschriften nach § 73 Abs. 1 und 73 Abs. 21LBO
Bestandteil dieses Babauungsplanes.

1. Dachform und Dachausbildung bei Haupi- und Nebengebiiuden

1.1 Die Dachform fiir die Hauptgebiude ist im Rahmen der zuldssigen
Dachneigung frei wihibar. Pultdicher, deren Firstlinien tiber dem
Hausgrund liegen, sind unzuléssig.

1.2 Freistehende Garagen und Nebengebaude (auBer Pergolen) sind, sofern
nicht durch Planeinschrieb als Flachdach definiert, mit Sattel- oder Walm-
dach von 18° - 28° DN zu versehen. Uber § 7 (1) LBO hinaus, ist bei
Garagen an den im Bebauungsplan festgelegten Standorten eine Firsthhe
bis zu 4,50 m zulissig. Bei der Emittlung der mittleren Wandhohe
(max. 3,0 m) sowie der Wandansichtsflache (max. 25 m?) bleibt die Mehr-
héhe des Firstes iiber 4,0 m hinaus unberticksichtigt.

1.3 Gaupen als First- oder Giebelgaupen sind bis zu einer Einzelbreite
von 2,00 m zulassig. Schleppgaupen diirfen 1/3, die Summe der
Einzelgaupen 1 der Traulidnge nicht iiberschreiten. Negativgaupen
(Dacheinschnitte) sind bis max. 3,00 m Breite je Gebiude zulassig,
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1.5

1.6

1.7

1.8

Alle Gaupen miissen auBler im Traufbereich von einem mindestens
1,50 m breiten Dachstreifen begrenzt werden.

Dacheindeckungen fiir Haupt- und Nebengebsude (auBer Pergolen)
sind mit rotem, rotbraunem oder braunem Material vorzunehmen.
Bei aneinandergebauten Garagen ist das Material und die Farbe der
Dacheindeckung gleich zu gestalten.

Traufeesimshéhe

a) Die Traufgesimshohe (Unterkante Sparren) darf héchstens
2,80 m uiber der festgesetzten EG-RohfuBbodenhshe liegen.

b) Die Oberkante des Traufgesimses (Gesimsverkleidung) darf
hochstens 3,20 m iiber der festgesetzten EG-Rohfubodenhohe
liegen.

¢} Ausnahmen von a) und b) kénnen bis 1/3 der Trauflinge zuge-
lassen werden. Uber héherliegenden Traufen sind keine Dach-
aufbauten zulissig,

Héhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (2) BauGB)

Die ErdgeschofirohfuBBbodenhahen (EGRFH) der Hauptgebiude
werden im Plan festgelegt. Abweichungen von £ 25 cm kénnen im
Rahmen des Bauantrages ausnahmsweise zugelassen werden. Die
max. Firsthdhen (Sparrenoberkante iiber EGRFH) sind durch Plan-
einschrieb definiert.

Flachenbefesticungen in Privatgrundstiicken

Wassergebundene Wege und Zufahrten sind zuléssig und diirfen
seitlich mit einem Pflasterbund eingefaBt sein. Garagenzufahrten,
Grundstiickszugiinge, Hofbefestigungen und Stellplitze diarfen
nicht als asphaltierte oder wasserundurchlassige Fliachen ausge-
fiihrt werden. Pflaster- und Plattenbeldge sind auf wasserdurch-
lassigem Unterbau (kein Mortel oder Beton) zu verlegen. Beton-
pflaster ist mit offenen Fugen zu verlegen. Rasengittersteine sind
zugelassen, diirfen jedoch kein Mértel- oder Betonbett erhalten.

Einfriedigungen

Im Plangebiet sind Eiﬁﬁiedigungen in Form von Hecken und Zunen
zulissig. Freistehende Mauern sind bis max. 0,40 m Hohe zulissig.




Im Bereich der Sichtflichen an StraBeneinmiindungen (siehe Plan-
einschrieb) diirfen Einfriedungen und Bepflanzungen (mit Ausnahme
von Hochstdmmen) eine Hohe von 0,90 m von StraBenoberkante
gemessen, nicht iiberschreiten.

1.9 Abgrabungen und Anfiillungen

Beabsichtigte Abgrabungen und Anfiillungen sind im Baugesuch
darzustellen. Entlang der Grundstiicksgrenze sind Gelandeiiber-
ginge absatzlos im Einvernehmen mit der Baurechtsbehdrde und
den Angrenzern zu gestalten. Gelindemulden zwischen den Ge-
bauden und dem offentlichen Verkehrsraum diirfen aufgefiillt
werden.

1.10 _Antennen
Je Wohngebaude ist eine Antenne zulissig.

1.11 Oberirdische Behilter

Das Aufstellen oberirdischer Behilter firr O und Gas auBer-
halb von Gebiuden ist unzulissig.

1.12 Miillbehiilter

Fur Miillbehélter bzw. Container ist ein unauffilliger Ab-
stellplatz anzulegen.

1.13 Freileitungen

Im Plangebiet sind Freileitungen nicht zugelassen.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 LBO handelt, wer den auf
Grund von § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung
zuwiderhandelt.




E. Hinweis

a) Stellplatze und Garagen

Die Zahl der Stellplitze und Garagen richtet sich nach der
Wohnungsgrofie. Es sind folgende Stellplatze erforderlich:

bis- 50 m? = 1 Stellplatz

bis 100 m?* = 1,5 Stellplatze (bei 1 Wohneinheit wird auf
2,0 Stellplatze aufgerundet)

bis 100 m? = 3,0 Stellplatze (bei 2 Wohneinheiten je Geb.)

bis 100 m* = 5,0 Stellplatze (bei 3 Wohneinheiten je Geb.)
usw., d. h. ab 0,5 Stellplitze wird aufgerundet.

ber 100 m? = 2 Stellplitze

b) Duldung von Randbefesﬁggngen und Anlegen

von Sicherheitsstreifen

Zur Herstellung des StrafBenkorpers sind in den an 6ffentlichen
Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken unterirdische
Stiitzbauwerke entlang der Grundstiicksgrenze in einer Breite
von 15 ¢cm und einer Tiefe von 30 cm erforderlich und vom
Eigenttimer zu dulden. Die Sicherheitsstreifen werden im Zuge
des StraBenbaues einheitlich befestigt.

Spaichingen, den 12.07.1995

Teufel

Burgermeister /00

- Anzeigeverfahren

ratsamt Tuttlingen

28, Juni 1995




	Titelblatt
	Zeichenerklärung
	Verfahrensvermerke
	Bebauungsvorschriften

